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Die wichtigsten Informationen zum Verfahren

Grundsätzliches:
Auftraggeber: Landkreis Rotenburg (Wümme)

Vergabenummer/-name: 72/26/66 - Erneuerung der Kreisstraße 232 (Vahlde - Stell) in 2 Teilabschnitten

Kurzbeschreibung: Erneuerung der Kreisstraße 232 Vahlde - Stell) in 2 Teilabschnitten von km 6,700 bis km 7,750 und
von km 7,950 bis km 8,780
Detaillierte Angaben finden Sie in der Leistungsbeschreibung.

Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung gemäß VOB

Liefer-/Ausführungsort: 27... Landkreis Rotenburg (Wümme)

Losweise Vergabe: Nein

Nebenangebote: Nebenangebote sind nicht zugelassen

Zuschlagskriterium: Niedrigster Preis

Ausführungsfrist: von 13.07.2026bis 24.07.2026

ggf. Anmerkungen:

Angebotsabgabe:
Angebotsfrist: 12.06.2026 10:00:00
Zuschlags-/Bindefrist: 10.07.2026
Form der Angebote: Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf nur elektronisch erfolgen

Elektronische Angebotsabgabe:

Sie müssen Ihr Angebot elektronisch über den Angebotsassistenten im Vergabeportal der Deutschen eVergabe abgeben. Bitte melden
Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter https://portal.deutsche-e vergabe.de mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.
Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, können Sie dies auf der Plattform vornehmen. Die Registrierung ist kostenfrei.

Anschließend können Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens über die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschließend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen. Klicken Sie auf den Projektsafe des gewählten Verfahrens, um
nach erfolgter Aktivierung über den Angebotsassistenten direkt zum eVergabe-System zu gelangen. Hier können Sie Ihr Angebot
vollelektronisch erstellen und einreichen.

Folgende Signaturen sind zulässig: Textform nach §126b BGB

Die schriftliche Angebotsabgabe ist nicht zugelassen!

Fragen zum Verfahren:
Bieterfragen müssen bis spätestens 05.06.2026 11:00 eingegangen sein. Für später eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht
zugesichert. Die Beantwortung von Fragen erfolgt ausschließlich in Textform über die Bieterkommunikation im Bieterassistenten. Sie erhalten
unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail über das Vorliegen von Antworten im Bieterassistenten.
Bieterantworten werden Teil der Vergabeunterlagen. Sie müssen daher alle Antworten im Assistenten prüfen und dort zur Kenntnis nehmen.

Bei Fragen zur Bedienung des Vergabeportals oder bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an den Support der Deutschen
eVergabe. E-Mail: support@ deutsche-evergabe.de oder telefonisch unter +49 (0)611-949106-83. Der Support ist kostenlos.

Umsatzsteuer
Um die Vergleichbarkeit der Angebote herzustellen wird bei der Angebotswertung der zum Zeitpunkt der Angebotswertung gültige
Umsatzsteuersatz berücksichtigt. Für die Abrechnung der Leistungen wird der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung jeweils geltenden
Umsatzsteuersatz zugrunde gelegt.
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Vergabestelle Datum der Versendung 
Vergabeart 

Öffentliche Ausschreibung 
Beschränkte Ausschreibung mit Teilnah-
mewettbewerb 
Beschränkte Ausschreibung ohne Teil-
nahmewettbewerb 
Freihändige Vergabe 
Internationale NATO-Ausschreibung 

Ablauf der Angebotsfrist 
Datum Uhrzeit 
Eröffnungstermin 
Datum Uhrzeit 
Ort 

Raum 
Bindefrist endet am 

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A) 

Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Anlagen 

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019)
216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
227 Zuschlagskriterien
242 Instandhaltung

Informationen zur Datenerhebung 

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 

214 Besondere Vertragsbedingungen 
225 Stoffpreisgleitklausel 
228 Nichteisenmetalle 
241 Abfall 
244 Datenverarbeitung 
246 Aufträge für Gaststreitkräfte 
247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz 
247 MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften 
625 NATO Infrastrukturbauten 

29.05.2026
Landkreis Rotenburg (Wümme)

Hopfengarten 2

27356 Rotenburg (Wümme)

Deutschland

12.06.2026 10:00:00

12.06.2026 10:00:00

10.07.2026

Straßenbauarbeiten

72/26/66 Erneuerung der Kreisstraße 232 (Vahlde - Stell) in 2 Teilabschnitten

Baubeschreibung, Beprobungen (Prüfbericht)

Übersichtskarte, Umleitungsstrecke

Fortsetzung Besondere Vertragsbedingungen NTVergG - Bauleistung

Besondere Vertragsbedingungen NKernVO

Baubeschreibung
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C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:
213 Angebotsschreiben 

Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm 
124 Eigenerklärung zur Eignung 
125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer 
221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 
224 Angebot Lohngleitklausel 
233 Nachunternehmerleistungen 
234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

Vertragsformular für Instandhaltung: 

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:
126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im 
Namen und für Rechnung 

zu vergeben. 
Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und für Rechnung 

zu vergeben. 

2 Kommunikation 
Die Kommunikation erfolgt 

elektronisch über die Vergabeplattform 
auf andere Weise (schriftlich/Textform) 
in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach 
schriftlich oder in Textform 

Stelle 

Straße Fax 
PLZ/Ort E-Mail

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 
siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

3.2 - frei -

Eigenerklärung zur Eignung / Präqualifizierung

Erklärung zum NTVergG
Erklärung nach § 2 der NKernVO

221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
233 Nennung Nachunternehmer, pro NU die „Erklärung zu § 4 Abs. 1 NTVergG“

Landkreis Rotenburg (Wümme)
Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau
Hopfengarten 2
27356 Rotenburg (Wümme)

Landkreis Rotenburg - Zentrale Vergabestelle

Hopfengarten 2

27356 Rotenburg (Wümme)

+49 4261983-2199

vergabe@lk-row.de

Nachweise gem. Angebotsschreiben und Eigenerklärung zur Eignung
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3.3 Nachforderung 
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 

nachgefordert. 
teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

 nicht nachgefordert. 

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 
siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

4 Losweise Vergabe 
nein 
ja, Angebote sind möglich 

 nur für ein Los 
 für ein Los oder mehrere Lose 

 nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 

5 Mehrere Hauptangebote 
Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 

zugelassen. 
Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. 
§ 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.
nicht zugelassen. 

6 Nebenangebote 

6.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht. 

6.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

für die gesamte Leistung 
nur für nachfolgend genannte Bereiche: 

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 

unter folgenden weiteren Bedingungen: 
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 

Nachweise gem. Angebotsschreiben und Eigenerklärung zur Eignung
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7 Angebotswertung 
Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote 

Zuschlagskriterium Preis 
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesonde-
re unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instand-
haltungsangeboten. 
Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien 

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent 
eingeräumt. 
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein 
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. 
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen. 

8 Zugelassene Angebotsabgabe 
Elektronisch 

 in Textform  mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 
Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu übermitteln. 

Schriftlich 
Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-
senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben: 

siehe Briefkopf 
Stelle: 

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe 
„Angebot für 
Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 

Vergabenummer: Leistung: 

„ 
zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 
Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A): 

10 

Straßenbauarbeiten

72/26/66 Erneuerung der Kreisstraße 232 (Vahlde - Stell) in 2 Teilabschnitten

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Friedrichswall 1

30159 Hannover

10.1 Die Allgemeinen Technischen Bedingungen für Bauleistungen (VOB/C) werden Bestandteil des 
Angebotes.
10.2 Das niedersächsische Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG) kommt zur Anwendung und 
ist zu beachten.
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 
Einheitliche Fassung  
 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu 
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.  

3 Angebot 

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.  

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot 
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht 
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.  

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten 
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die 
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen. 

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss 
des Angebotes hinzuzufügen.  
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die  
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

und 
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags-
erteilung Vertragsinhalt.  

4 Nebenangebote 

4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übri-
gen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die 
Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu be-
schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 
Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleis-
tung erforderlich sind. 
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen 
(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen 
aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 
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4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

5 Bietergemeinschaften 

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte 

Vertreter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.  

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder 
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben 

5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst 
nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zu-
gelassen. 

6 Nachunternehmen 

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in sei-
nem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und 
auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen. 

7 Eignung 

7.1 Öffentliche Ausschreibung 
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-
gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf 
gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die 
Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot 
die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigen-
erklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnach-
weise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-
führt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.  
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachun-
ternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genann-
ten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Spra-
che abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 

7.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben 
Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der enge-
ren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen 
präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch gefor-
derte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes 
Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen 
vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Be-
scheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben 
werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation 
von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung 
(Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 
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Name und Anschrift des Bieters 
(Firmenname lt. Handelsregister) 

Ort: 

Datum: 

Tel.: 

Fax: 

e-mail:

USt.-ID-Nr.: 

HR-Nr.: 
(Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht: 

BImA-Nummer: 

Angebotsschreiben 

Bezeichnung der Bauleistung: 

Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden 

Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen 
sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 
Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben 
und Erklärungen  

224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes 

233 Nachunternehmerleistungen 

234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 

235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 

248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

Nebenangebot(e) 

Anlagen
1
, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

124 Eigenerklärung zur Eignung 

Einheitliche Europäische Eigenerklärung 

221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung 

1
 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen 

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Hopfengarten 2
27356 Rotenburg (Wümme)
Deutschland

Straßenbauarbeiten

72/26/66 Erneuerung der Kreisstraße 232 (Vahlde - Stell) in 2 Teilabschnitten
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1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.  
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden. 

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis-
tungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer 

Euro 

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. In-
standhaltungsvertrag2 beträgt einschl. Umsatzsteuer  Euro* 

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

3 Anzahl der Nebenangebote St. 

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für 
Haupt- und alle Nebenangebote3 sowie auf die Preise für angeord-
nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die ver-
tragliche Leistung zu bilden sind  

% 

5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen 
Anlagen: 

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,

- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

6 Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati-
onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:  

Name: PQ_Nummer: 

Name: PQ_Nummer: 

Name: PQ_Nummer: 

Name: PQ_Nummer: 

Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro 

Jahresumsatz bzw.  ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).
4 

7 Ich/Wir erkläre(n), dass 

ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis 
der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausfüh-
ren werde(n). 

2
 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. 

3
 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot

4 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind. 

9
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8 Ich/Wir erkläre(n), dass 

– ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n).

– mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind.

– ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den
„Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu
§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung
übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.

– das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.

– falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.

– ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-
summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgeleg-
te Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mittei-
le/n.

Name des Bieters

Ist bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar, wird das
wird das Angebot ausgeschlossen. Die schriftliche Angebotsabgabe ist nicht zulässig. 
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Vergabenummer 

Baumaßnahme 

Leistung 

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 
Mit der Ausführung ist zu beginnen 

am    . 
spätestens  Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 
in der  KW  ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 
(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum

 zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt 
hiervon unberührt. 

 nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

am    . 
innerhalb von  Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den 
Ausführungsbeginn. 
in der    KW  , spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 
vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 
vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen 

aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen 
oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 

€ (ohne Umsatzsteuer) 
Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis 
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.  

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt  Prozent der im Auftragsschreiben genannten 
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist 
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils 
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu 
erbringenden Leistungen entspricht. 

72/26/66

Straßenbauarbeiten

Erneuerung der Kreisstraße 232 (Vahlde - Stell) in 2 Teilabschnitten

13.07.2026

24.07.2026

Details sind mit der Bauleitung abzustimmen.
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung 
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für 
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des 
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf Tage. 

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist 
Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. 
Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. 

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 

Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) 

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des 
Auftraggebers zu verwenden, und zwar für 
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt
„Abschlagszahlungs-/ 
Vorauszahlungsbürgschaft“ 

7 Technische Spezifikationen 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame 
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den 
ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in 
Bezug genommen. 

8 Werbung 

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

9 frei 

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

Abweichend zu Ziffer 5:
Es ist eine Sicherheit für Mängelansprüche erst ab einer Auftragssumme von 250.000,- € netto zu 
erbringen. Die Höhe der Sicherheit beträgt drei Prozent der Schlussrechnungssumme inkl. 
Umsatzsteuer. Sie ist bei Stellung der Schlussrechnung durch Umwandlung der Sicherheit für 
Vertragserfüllung zu leisten.

weiter mit 10.1 auf gesondertem Blatt
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 10.1 Regelungen zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben der §§ 13 bis 15 NTVergG
- Vergabe von Bauaufträgen -
1. Zahlung von Mindestentgelten
Der Auftragnehmer hat sich verpflichtet, im Fall der Auftragserteilung den Arbeitnehmerinnenund 
Arbeitnehmern im Sinne des § 22 Mindestlohngesetz (MiLoG) in seinem Unternehmen bei der 
Ausführung der beauftragten Leistung, die innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik 
Deutschland erbracht wird, mindestens ein Mindestentgelt nach den Vorgaben des 
Mindestlohngesetzes zu zahlen und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die von 
Regelungen nach § 1 Abs. 3 MiLoG erfasst werden, mindestens ein Mindestentgelt nach den 
Vorgaben dieser Regelungen zu zahlen. Diese können sich ergeben aus:
- den Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG),
- den Regelungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG),
- der auf Grundlage des AEntG oder AÜG erlassenen Rechtsverordnungen sowie
- aus einem auf der Grundlage von § 5 des Tarifvertragsgesetzes für allgemeinverbindlich 
erklärten Tarifvertrag im Sinne von § 4 Absatz 1 Nummer 1 sowie §§ 5 und 6 Absatz 2 des AEntG.
Die Pflicht des Auftragnehmers zur Zahlung des Mindestentgelts erstreckt sich auch auf 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Sinne des Gesetzes zur Regelung der 
Arbeitnehmerüberlassung entliehen sind und bei der Ausführung der Leistung eingesetzt werden. 
In diesem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Zahlung von Mindestentgelten auch den 
Verleihunternehmen aufzuerlegen, die Abgabe der entsprechenden Verpflichtungserklärungen mit 
diesen zu vereinbaren, von diesen einzufordern und dem Auftraggeber vorzulegen.
Das Mindestentgelt erfasst nur solche Entgeltzahlungen, die zur Abgeltung der im Rahmen der 
Auftragsausführung erbrachten Arbeitsleistung regelmäßig zu zahlen sind. Nicht von dem 
Mindestentgelt erfasst sind vermögenswirksame Leistungen oder Sonderleistungen, die nicht mit 
der Arbeitsleistung in einem funktionalen Zusammenhang stehen. Auf die entsprechende 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes wird verwiesen, vgl. BAG, Urteil vom 18.04.2012 … 
4 AZR 139/10; BAG E 109, 244.

2. Verpflichtung von Nachunternehmen
Der Auftragnehmer ist weiter verpflichtet, die in Ziffer 1 genannten Verpflichtungen zur Zahlung 
von Mindestentgelten auch den von ihm eingesetzten oder von Nachunternehmen eingesetzten 
Nachunternehmen aufzuerlegen, die Abgabe der entsprechenden Verpflichtungserklärungen mit 
diesen zu vereinbaren, von diesen einzufordern und dem Auftraggeber vorzulegen. Die 
Verpflichtung von Nachunternehmen zur Zahlung des Mindestentgeltes nach Ziffer 1 besteht nur 
für Leistungen, die das beauftragte Nachunternehmen innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik 
Deutschland erbringen wird. Die Verpflichtungserklärungen können nach Maßgabe des § 13 Abs. 
1 Satz 4, 5 i.V.m. § 8 Abs. 1 NTVergG auch im Wege der Präqualifikation erbracht werden.
Vorstehende Verpflichtungen beziehen sich auf die Verpflichtungserklärungen über die Zahlung 
von Mindestentgelten nach § 4 Abs. 1 NTVergG sowie auf den Nachweis der vollständigen 
Entrichtung von Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für den Fall, dass keine Eintragung 
des Unternehmens im Präqualifikations-Verzeichnis besteht.
Die Erklärungen und Nachweise sind vor Einsatz des jeweiligen Nachunternehmens einzufordern 
und dem Auftraggeber vorzulegen.
Die Mindestentgeltverpflichtung bezieht sich jeweils auf das beauftragte Nachunternehmen. 
Soweit keine Mindestentgeltregelung nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 NTVergG existiert, ist das 
Mindestentgelt nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 NTVergG zu 
zahlen.
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 Nachunternehmen im Sinne dieser Regelungen sind in der Regel rechtlich selbständige 
Unternehmen, die von dem beauftragten Auftragnehmer zur Erbringung der ausgeschriebenen 
Leistung herangezogen werden, die in sich abgeschlossene Teilleistungen erbringen und deren 
Tätigkeiten nicht nur untergeordnete Hilfsdienste oder bloße Zulieferungen darstellen. Der 
Auftragnehmer hat diese rechtliche Einordnung der von ihm zur Ausführung eingesetzten Dritten 
in eigener Verantwortung zu prüfen. Die Regelung des § 4 Abs. 8 VOB/B bleibt unberührt.

3. Kontrollrechte
3.1. Allgemeines Kontrollrecht des Auftraggebers
Die Vertragsparteien vereinbaren vor dem Hintergrund der Regelung in § 14 Abs. 1 NTVergG ein 
allgemeines Recht des Auftraggebers zur jederzeitigen Kontrolle, ob der Auftragnehmer und die 
zur Auftragsausführung eingeschalteten Nachunternehmen und Verleihunternehmen die von ihnen 
im Hinblick auf das NTVergG übernommenen Pflichten erfüllen.
3.2. Kontrollrechte des Auftraggebers und Vertragspflichten des Auftragnehmers im Hinblick auf 
die Pflicht zur Zahlung des Mindestentgelts
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bis zur vollständigen Leistungserbringung jederzeit auf 
Verlangen des Auftraggebers die Grundlage für seine Zahlungspflicht des Mindestentgelts i.S. § 4 
Abs. 1 NTVergG offenzulegen und Kontrollen über die Einhaltung und Umsetzung dieser 
Zahlungspflicht zu ermöglichen. Zu diesem Zweck hat der Auftragnehmer die zur Kontrolle 
erforderlichen Unterlagen, Arbeitsnachweise der Beschäftigten und Nachweise über 
Entgeltzahlungen an die Beschäftigten, die zur Ausführung der Leistung eingesetzt sind, bereit zu 
halten und dem Auftraggeber jederzeit auf dessen Anforderung auszuhändigen.
Um die Einhaltung der in Ziffer 1 und 2 genannten Vertragspflichten zu überprüfen, ist der 
Auftraggeber berechtigt, die im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen zu treffen, insbesondere 
Baustellen, Leistungsorte und/oder Geschäftsräume zu betreten, Beschäftigte zu befragen, 
Einsicht in Unterlagen, insbesondere in Lohn- und Meldeunterlagen, Bücher und andere 
Geschäftsunterlagen und Aufzeichnungen zu nehmen, aus denen Umfang, Art, Dauer und 
tatsächliche Entlohnung der Beschäftigten hervorgehen oder abgeleitet werden können. Die 
Unterlagen sind nach Auftragserteilung vollständig und prüffähig bereit zu halten.
Die vorstehenden Pflichten sind mit Zuschlag Vertragsbestandteil. Sie gelten auch nach 
vollständiger Erfüllung der Hauptleistungspflichten durch den Auftragnehmer in entsprechender 
Anwendung des § 147 Abgabenordnung für zehn (10) Jahre nach Ende des Kalenderjahres, in 
dem die Hauptleistung des Auftragnehmers vollständig und vertragsgerecht erbracht wurde.
Nach vollständiger Leistungserbringung wird der Auftraggeber eine angemessene Frist zur 
Bereitstellung und Vorlage der o.g. Unterlagen setzen.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Beschäftigten auf die Kontroll- und Nachweispflichten 
gegenüber dem Auftraggeber hinzuweisen. Ihm ist bekannt, dass die Umsetzung und Ausübung 
der Kontrollrechte durch den Auftraggeber nicht von der Einwilligung der Beschäftigten abhängt. 
Die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Erfassung, Bereithaltung und Offenlegung der 
personenbezogenen Daten ist zur Prüfung der Verpflichtung zur Zahlung des vereinbarten 
Mindestentgelts erforderlich und gilt daher unabhängig davon, ob die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowie sonstigen zur Auftragsausführung Beschäftigten ihre Einwilligung zur 
Erfassung und Offenlegung der personenbezogenen Daten erteilen.
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 Vorstehende Pflichten bestehen in gleicher Weise für eingesetzte Nachunternehmen und 
Verleihunternehmen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von ihm eingesetzten Nach- und 
Verleihunternehmen sowie etwaige dritte Nach- und Verleihunternehmen, die für die Ausführung 
des Auftrags eingesetzt sind, seinerseits auf die Einhaltung der Vertragspflichten gem. Ziffer 1 
und 2 zu kontrollieren und dem Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtungen auf dessen 
Verlangen jederzeit nachzuweisen.
Die in Ziffer 2 genannte Pflicht zur Vorlage von Erklärungen von Nachunternehmen gilt nicht, 
sofern und soweit der Auftraggeber gemäß § 13 Abs. 3 NTVergG auf die Vorlage von Erklärungen 
verzichtet. Auch in diesem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, für die Zahlung des 
entsprechenden Mindestentgelts Sorge zu tragen und dies dem Auftraggeber auf Verlangen 
nachzuweisen.

4. Sanktionen/Vertragsstrafe/Kündigungsrecht
Die Vertragspartner vereinbaren für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers und der von 
ihm oder durch seine Nach- oder Verleihunternehmen beauftragten Nach- oder 
Verleihunternehmen gegen die vorstehend erfassten Vertragspflichten gem. Ziffer 1, 2 und Ziffer 
3.2 die Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 1 vom Hundert des Auftragswertes netto - 
basierend auf dem Auftragswert im Zeitpunkt der Beauftragung; bei mehreren Verstößen gegen 
die Vertragspflichten auf Grundlage des § 4 Abs. 1 NTVergG darf die Summe der Vertragsstrafen 
10 vom Hundert des Auftragswertes nicht überschreiten.
Diese Vertragsstrafenregelung bezieht sich explizit ausschließlich auf schuldhafte 
Vertragspflichtverstöße im Zusammenhang mit den vorgenannten Vertragsregelungen der Ziffern 
1, 2 und 3.2, die auf den gesetzlichen Regelungen des NTVergG basieren. Die Vereinbarung von 
Vertragsstrafen für andere Verstöße gegen Vertragspflichten, etwa über die Vereinbarung von 
Terminen und Fristen, bleibt hiervon unberührt.
Schuldhaft ist auch ein Verstoß gegen Vertragspflichten, der durch Nach- oder 
Verleihunternehmen begangen wird, wenn und soweit dieser Verstoß als schuldhafter Verstoß 
des Auftragnehmers gegen eigene Nebenpflichten einzuordnen ist. Dies ist dann nicht der Fall, 
wenn der Auftragnehmer schlüssig nachweist, dass er die Einhaltung der 
Mindestentlohnungspflichten durch die eingesetzten Nach- und Verleihunternehmen regelmäßig 
kontrolliert und sichergestellt hat. Die Zahlung einer Vertragsstrafe wird daher auch für den Fall 
vereinbart, dass der Verstoß durch ein Nachunternehmen oder ein Verleihunternehmen begangen 
wird und das beauftragte Unternehmen den Verstoß kannte oder kennen musste. Den 
Vertragsparteien ist bekannt, dass das Gebot der Verhältnismäßigkeit bei der Verwirkung der 
Vertragsstrafe zu beachten ist und die Vertragsstrafe vom Auftraggeber auf Antrag des 
Auftragnehmers auf einen angemessenen Betrag herabgesetzt werden kann.
Neben der Vertragsstrafenregelung vereinbaren die Parteien für den Fall der schuldhaften und 
nicht nur unerheblichen Nichterfüllung der in Ziffer 1, 2 und 3.2 geregelten Vertragspflichten durch 
den Auftragnehmer oder durch einen von diesem oder einem Nach- oder Verleihunternehmen 
eingesetzten Nach- oder Verleihunternehmen das Recht des Auftraggebers zur fristlosen 
Kündigung aus wichtigem Grund. § 8 VOB/B und etwaige andere vertragliche Kündigungsrechte 
bleiben unberührt.
Der Auftragnehmer informiert die eingesetzten Nach- und Verleihunternehmen über die 
drohenden Sanktionen im Fall schuldhafter Verstöße gegen die in Ziffer 1, 2 und/oder 3.2 
vereinbarten Verpflichtungen.
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 Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass der Auftraggeber die für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 21 MiLoG, nach § 23 AEntG und nach § 16 AÜG zuständigen 
Stellen über Verstöße des Auftragnehmers bzw. der Nach- oder Verleihunternehmen gegen die 
auf Grundlage des § 4 Abs. 1 NTVergG vereinbarten Mindestentgeltregelungen informieren.

5. Rechtliche Hinweise und Regelung zur Teilnichtigkeit Bei den vorstehenden Regelungen 
handelt es sich um ergänzende Regelungen zur VOB/B, d. h. um solche Regelungen, die die 
VOB/B-Regelungen nicht abändern, sondern diese ergänzen, soweit die VOB/B 
Regelungsspielräume belässt.
Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, bezieht sich die Unwirksamkeit 
ausschließlich auf die jeweilige Teilregelung und nicht auf die Vertragsregelungen insgesamt. § 
139 BGB wird ausdrücklich abbedungen.
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Besondere Vertragsbedingungen zur NKernVO 

Vergabenummer  
 

 Seite 1 von 1 

 
 

72/26/66

Folgende Vertragsklausel, die Waren nach § 1 NKernVO betreffen, wird vereinbart: 
 
Soweit Stoffe oder sonstige Textilwaren, ungebrauchter Naturstein, Tee, Kaffee, Kakao, Blumen, 
Spielwaren oder Sportbälle in der Leistungsbeschreibung als Gegenstand der Leistung aufgeführt 
sind, ist der Auftragnehmer verpflichtet, nur solche Waren zu liefern oder zu verwenden, für die er 
die Einhaltung der in den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
festgelegten Mindestanforderungen gemäß § 2 der Niedersächsischen 
Kernarbeitsnormenverordnung nachweisen kann. Die Mindestanforderungen ergeben sich aus den 
in § 12 Abs. 1 Satz 2 NTVergG genannten Übereinkommen. Die Verpflichtung bezieht sich auf die 
Lieferkette bis zur Produktfertigstellung. Die Verpflichtung gilt nur für Waren, die in einem Staat 
oder Gebiet gewonnen oder hergestellt wurden, der oder das in der für den Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe maßgeblichen DAC-List of ODA Recipients der Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD) aufgeführt ist. 
 
Vertragsstrafe: 
Es wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 1% der Auftragssumme vereinbart, für den Fall, dass 
schuldhaft die Verpflichtungen aus vorstehender Vertragsklausel nicht eingehalten oder ein 
Nachweis nach § 2 NKernVO nicht erbracht wird. Bei mehreren Verstößen wird die Summe der 
Vertragsstrafen auf fünf Prozent des Auftragswertes begrenzt. Der Auftraggeber verpflichtet sich, 
die Vertragsstrafe auf Antrag des beauftragten Unternehmens auf einen angemessenen Betrag 
herabzusetzen, wenn sie sonst unverhältnismäßig hoch ausfiele.
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(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen) 

© 
 
 VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 1 von 2 

 

 Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind 

1.1 Formblätter 

☒ Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 

☐ Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer 

Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 

☐ 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt-

angebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird) 

☐ 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-

geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der 
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen) 

☐ 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-

ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft) 

☐ 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-

täten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient) 

☐ 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes 

Hauptangebot) 

☐ Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 

☐  

☐  

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen 

☐ Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder 

 Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder 
 Einheitliche Europäische Eigenerklärung 

☐  

☐  

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen 

☒ Leistungsverzeichnis mit den Preisen 

☐ Produktangaben in folgenden Positionen: 

 
 
 

☐  

1.4 sonstige Unterlagen 

☐ Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise 

☐  

72/26/66

Straßenbauarbeiten

Erneuerung der Kreisstraße 232 (Vahlde - Stell) in 2 Teilabschnitten

Erklärung zum NTVergG

Erklärung zur NKernVO
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(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen) 

© 
 
 VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 2 von 2 

 

2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind 

2.1 Formblätter 

☐ 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 

☐ 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 

☐ Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 

☐  

☐  

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen) 

☐ Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben 

☐ Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, ge-

gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal  

☐ Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) 

bzw. bei der Industrie- und Handelskammer 

☐ rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insol-

venzplanes angegeben wurde) 

☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist 

☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-

nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt 

☐ Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz 

☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit 

Angabe der Lohnsummen 

☐  

☐  

2.3 leistungsbezogene Unterlagen 

☐ Produktdatenblätter benannter Fabrikate 

☐  

2.4 sonstige Unterlagen 

☐ Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder ver-

schlossen) 

☐  

☐  

221/222/223 Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221, 222, 223

zu Nachunternehmern: Formular 233, pro Nachunternehmer die „Erklärung zu § 4 Abs. 1 NTVergG“
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Erklärung über die Vorlage von Nachweisen nach § 2 der 
Niedersächsischen Kernarbeitsnormenverordnung (NKernVO) 

(Stand: 01.06.2022) 
 
 
 
 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Die Ware wird in einem Staat gewonnen oder hergestellt, der in der DAC List 
of ODA Recipients der Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD; https://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm) aufgeführt 
ist. 
Ich erkläre, dass ich nur solche Waren liefern oder verwenden werde, für die 
ich die Einhaltung der in den Kernarbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) festgelegten Mindestanforderungen gemäß § 2 der 
NKernVO für die Lieferkette bis zur Produktfertigstellung nachweisen kann. 
 
Ich werde folgenden Nachweis erbringen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es besteht keine Nachweispflicht, weil die Ware nicht in einem Staat 
gewonnen oder hergestellt wird, der in der DAC List of ODA Recipients der 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD; 
https://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm) aufgeführt ist. 
Ich erkläre, dass ich die Zustimmung des Auftraggebers einholen werde, falls 
nachträglich eine Nachweispflicht eintritt. 

A) Der Nachweis wird durch ein Zertifikat oder die Mitgliedschaft in 
einer Initiative gemäß Ziffer ______ der nachstehenden Liste erbracht: 
 

für Stoffe und sonstige Textilwaren 
1.1 Business Social Compliance Initiative - BSCI 
1.2 Ethical Trading Initiative – ETI 
1.3 Fair Wear Foundation 
1.4 Fairtrade International 
1.5 Fair Labor Association - FLA  
1.6 Good Weave 
1.7 Global Organic Textile Standard – GOTS 
1.8 Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft - IVN 
1.9 People 4 Earth 
1.10 Social Accountability International Standard 8000 – SA 8000 
1.11 Grüner Knopf 
1.12 Blauer Engel für Textilien (DE-UZ 154) 
1.13 Naturtextil IVN zertifiziert BEST 
1.14 OEKO-TEX® Made in green 
1.15 World Fair Trade Organization – WFTO 
1.16 fair for life 
1.17 GEPA fair+ 
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B) Der Nachweis wird durch ein anderes Zertifikat oder eine andere 
Mitgliedschaft in einer Initiative erbracht, 
 
nämlich: .................................................................................................  
 
ausgestellt durch: ..................................................................................  
 
 ..............................................................................................................  
 
Dieses Zertifikat oder diese Mitgliedschaft in einer Initiative ist den unter 
A) genannten Zertifikaten oder Mitgliedschaften in einer Initiative 
gleichwertig, da es in vergleichbarer Weise nachweist, dass die Ware 
unter Einhaltung der in den Kernarbeitsnormen der ILO festgelegten 
Mindestanforderungen gemäß § 2 der NKernVO gewonnen oder 
hergestellt wurde. 

 
für ungebrauchten Naturstein 
2.1 Fair Stone 
2.2 IGEP 
2.3 Xertifix Plus 
2.4 Xertifix 
 
für Tee, Kaffee und Kakao 
3.1 4C Association 
3.2 Ethical Trading Initiative – ETI 
3.3 Fairtrade International 
3.4 Fair Labor Association - FLA  
3.5 GGN Label/ GLOBALG.A.P. 
3.6 Hand in Hand (HIH)- Fair Trade Rapunzel 
3.7 People 4 Earth 
3.8 Rainforest Alliance 
3.9 Soil Association organic standards 
3.10 UTZ CERTIFIED  
3.11 fair for life 
3.12 GEPA fair+ 
 
für Blumen 
4.1 Ethical Trading Initiative- ETI 
4.2 Fairtrade International  
4.3 Fair Labor Association - FLA  
4.4 GGN Label/ GLOBALG.A.P. 
4.5 People 4 Earth 
4.6 Rainforest Alliance 
 
für Spielwaren und Sportbälle 
5.1 Fairtrade 
5.2 Blauer Engel für Spielzeug (DE-UZ 207) 
5.3 GEPA fair+ 
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_____________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift1 
 
 

                                                           
1 Nur erforderlich, wenn diese Erklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich erkläre, dass ich vorab die Zustimmung des Auftraggebers einholen 
werde, falls ich einen anderen Nachweis, als in dieser Erklärung angegeben, 
verwenden werde. 

D) Ein Zertifikat einer unabhängigen Organisation, die Mitgliedschaft in 
einer Initiative oder eine gleichwertige Erklärung eines Dritten sind für 
die vertragsgegenständliche Ware als Nachweis nicht verfügbar. 
 
Ich erkläre, dass ich mich umfassend über die Arbeitsbedingungen an 
den einzelnen Herstellungsorten der Ware informiert habe. Die Ware 
stammt insgesamt aus folgenden Staaten oder Gebieten: 
 
 ..............................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................   
 
Eine Missachtung der in den Kernarbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) festgelegten Mindestanforderungen gemäß    
§ 2 der NKernVO ist mir nicht bekannt geworden. 

 

C) Der Nachweis wird durch eine gleichwertige Erklärung eines Dritten 
im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 NKernVO erbracht, 
 
nämlich: .................................................................................................  
 
ausgestellt durch: ..................................................................................  
 
 ..............................................................................................................  
 
Der erklärende Dritte ist von meinem Unternehmen, meinen Zulieferern 
und dem Hersteller der Ware unabhängig. 
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Auftraggeber/Vergabestelle 

Vergabenummer 

Erklärung zu § 4 Abs. 1 NTVergG 

Diese Erklärung bezieht sich nur auf Leistungen zur Auftragsausführung, welche 
innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland erbracht werden. 

Hiermit verpflichte ich mich/verpflichten wir uns, bei der Ausführung der auf der 
Grundlage dieses Vergabeverfahrens zu erbringenden Bau- oder Dienstleistungen 

1. meinen/unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Sinne des § 22
Mindestlohngesetz (MiLoG) vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348), in der

jeweils geltenden Fassung, mindestens ein Mindestentgelt nach den Vorgaben
des Mindestlohngesetzes (ab 01.01.2025: 12,82 Euro/ ab 01.01.2026: 13,90

Euro) zu zahlen und

2. meinen/unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die von Regelungen

nach § 1 Abs. 3 MiLoG erfasst werden, mindestens ein Mindestentgelt nach
den Vorgaben dieser Regelungen zu zahlen. Diese können sich ergeben aus:

 den Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG)
 den Regelungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG)
 den auf Grundlage des AEntG oder AÜG erlassenen Rechtsverordnungen

sowie
 aus einem auf der Grundlage von § 5 des Tarifvertragsgesetzes (TVG) für

allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag im Sinne von § 4 Absatz 1
Nummer 1 sowie §§ 5 und 6 Absatz 2 des AEntG.

_______________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift / Firmenstempel* 

*Nur erforderlich, wenn diese Erklärung nicht Bestandteil eines elektronisch
signierten bzw. per Textform nach § 126b BGB eingereichten Angebotes ist, in 

diesen Fällen gilt die Erklärung automatisch als unterzeichnet. 

Hinweis zum Einsatz von Nachunternehmern oder Verleihunternehmen 
Soweit Nachunternehmen oder Verleihunternehmen eingesetzt werden sollen, 

müssen auch diese die obenstehende Erklärung gesondert vorlegen. 

Landkreis Rotenburg (Wümme)

72/26/66
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Auftraggeber/Vergabestelle (einschl. Anschrift) 

 

 (VOB - Eigenerklärung) 
 

Vergabenummer  
 

Leistung: 
 
 
Eigenerklärung 

Ich/Wir erkläre(n), dass 

� für mein/unser Vermögen kein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt worden ist. 
(Weiterführung der Geschäfte durch Insolvenzverwalter - § 22 InsO). 

� über mein/unser Vermögen nicht das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares 
gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag 
mangels Masse abgelehnt wurde. 

� ich mich/wir uns nicht in Liquidation befinde(n). 

� ich meiner/wir unserer Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der 
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Kranken-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung) einschließlich der Unfallversicherung ordnungsgemäß 
nachgekommen bin/sind. 

� ich/wir keine Verfehlungen begangen habe(n), die meine/unsere Zuverlässigkeit als 
Bewerber in Frage stellt, insbesondere ich/wir mich/uns nicht an Preisabsprachen 
beteiligt habe/n bzw. beteiligen werden. 

Hinweis: Ab einer Auftragssumme von 30.000 € wird der Auftraggeber für den Bieter, auf 
dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem 
Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern. 

� das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet ist. Falls mein/unser 
Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir aktuelle 
Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Finanzamtes, der Krankenkasse, der 
Berufsgenossenschaft nach Aufforderung durch den Auftraggeber vorlegen. 

Entsprechende Nachweise können auf Verlangen vorgelegt werden. 

Auf Anforderung durch den Auftraggeber sind zusätzliche Nachweise / Referenzen über 
ausgeführte, mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbare Arbeiten, vorzulegen. Ferner 
sind auf Anforderung auch die jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte nach 
Berufsgruppen gegliedert für die letzten 3 Geschäftsjahre anzugeben. 

Mir/uns ist bekannt, dass die Nachweise/Bestätigungen zur Eigenerklärung innerhalb von 6 
Kalendertagen nach Aufforderung durch die Vergabestelle vorgelegt werden müssen. 

Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass eine wissentliche falsche Angabe der vorstehenden 
Erklärung meinen/unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge hat. 

 

 

  

(Datum, Unterschrift, ggf. Firmenstempel) 

Landkreis Rotenburg (Wümme)
Hopfengarten 2 27356 Rotenburg (Wümme)

72/26/66

Erneuerung der Kreisstraße 232 (Vahlde - Stell) in 2 Teilabschnitten
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(Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen) 

© 
 
 VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1 

 

  

Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 

 
Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-
nehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die 
Namen der Nachunternehmer: 
 
 Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben. 
 
 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens 
Mein/Unser Betrieb 
ist auf die Leistung 
eingerichtet  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

72/26/66

Straßenbauarbeiten

Erneuerung der Kreisstraße 232 (Vahlde - Stell) in 2 Teilabschnitten
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(Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft) 
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Bezeichnung der Bauleistung: 

Maßnahmennummer Baumaßnahme 

  

  

Vergabenummer Leistung 

  

 

 
Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft 
 
 
Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied  

USt-ID:   

Weitere Mitglieder 

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be-
vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

  

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

 

                                                      
 
 
1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er-
klärung abzugeben. 

Straßenbauarbeiten

72/26/66 Erneuerung der Kreisstraße 232 (Vahlde - Stell) in 2 Teilabschnitten
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation) 

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 2 

Bieter Vergabenummer Datum 

Baumaßnahme 

Leistung 

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen 

1 Angaben über den Verrechnungslohn 
Zuschlag 

% 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

1.5 Zuschlag auf Kalkulationslohn 
(aus Zeile 2.4, Spalte 1) 

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen) 

2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten 

Zuschläge in % auf 

Lohn Stoffkosten Geräte-
kosten 

Sonstige Kos-
ten 

Nachunter-
nehmer-

leistungen 

2.1 Baustellengemeinkosten 

2.2 Allgemeine Geschäftskosten 

2.3 Wagnis und Gewinn 

2.3.1 Gewinn 

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1 

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2 

2.4 Gesamtzuschläge 

1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 
2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis 

72/26/66

Straßenbauarbeiten

Erneuerung der Kreisstraße 232 (Vahlde - Stell) in 2 Teilabschnitten
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation) 
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3. Ermittlung der Angebotssumme 

Einzelkosten der 
Teilleistungen = 

unmittelbare Her-
stellungskosten 

€ 

Gesamt-
zuschlä-

ge 
gem. 2.4 

% 

Angebotssumme 

€ 

3.1 Eigene Lohnkosten 
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden 

x 

3.2 Stoffkosten 
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe) 

3.3 Gerätekosten 
(einschließlich Kosten für Energie und Be-
triebsstoffe) 

3.4 Sonstige Kosten 
(vom Bieter zu erläutern) 

3.5 Nachunternehmerleistungen 3 

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer 

eventuelle Erläuterungen des Bieters: 

3 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 
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(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme) 

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 2 

Bieter Vergabenummer Datum

Baumaßnahme 

Leistung 

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme 

1. Angaben über den Verrechnungslohn 
Lohn 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2) 

1.5 Umlage auf Lohn 
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H.

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5) 

eventuelle Erläuterungen des Bieters: 

72/26/66
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222 
(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme) 

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 2 von 2 

1 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber 
vorzulegen. 

Ermittlung der Angebotssumme Betrag 
€ 

Gesamt 
€ 

Umlage Summe 3 auf 
die Einzelkosten für die 
Ermittlung der EH-Preise 

2 Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten % € 

2.1 Eigene Lohnkosten 

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: 

x x 

2.2 Stoffkosten 

(einschl. Kosten für Hilfsstoffe) 
x 

2.3 Gerätekosten 

(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) 
x 

2.4 Sonstige Kosten  

(Vom Bieter zu erläutern) x 

2.5 Nachunternehmerleistungen 1 x 

Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu 
verteilen 

Zusammensetzung der Umlagesummen 

Umlage 
gesamt (€) 

Anteil 
BGK (€) 

Anteil 
AGK (€) 

Anteil 
W+G (€) 

2.1 eigene Lohnkosten 

2.2 Stoffkosten 

2.3 Gerätekosten 

2.4 Sonstige Kosten 

2.5 Nachunternehmerleistungen 

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 
Gewinn 

3.1 Baustellengemeinkosten 

(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen 
sind 

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne 

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : 
Angabe des Betrages 

Bei Angebotssummen über 5 Mio € :  
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: 

 x 

3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung 
Vermessung usw. 

3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. 
Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge 
u. Kleingeräte, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u. 
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. 

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. 
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene 
Versicherungen usw. 

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1) 

3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2) 

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3) 

3.3.1. Gewinn 

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das 
allgemeine Unternehmensrisiko) 

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der 
Ausführung der Leistungen verbundenes 
Wagnis) 

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) 

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3) 
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223 
(Aufgliederung der Einheitspreise) 

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1 

Bieter Vergabenummer Datum 

Baumaßnahme 

Leistung 

Aufgliederung der Einheitspreise 

OZ 
des 
LV 1 

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1 

Men-
gen-

einheit 
1

Zeitan- 
satz 2 

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 

Löhne 2, 3 Stoffe 2 Geräte 2, 4 Sonstiges 
2

Angebotener 
Einheitspreis  

(Sp. 6+7+8+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der 

Bieter dies offenzulegen. 
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet 

worden sind. 

72/26/66

Straßenbauarbeiten

Erneuerung der Kreisstraße 232 (Vahlde - Stell) in 2 Teilabschnitten

31



LEISTUNGSVERZEICHNIS
Ausschreibung (Korrektur) 

29.05.2026

Verfahren: 72/26/66 - Erneuerung der Kreisstraße 232 (Vahlde - Stell) in 2 Teilabschnitten

SKONTO
Skonto kann gesondert angeboten werden, wird allerdings bei der Wertung der Angebote nicht
berücksichtigt.

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

1 Titel 1 Erneuerung der K 232 Vahlde - Stell, Teilstück 6,700 - 7,750
Tragdeckschicht

EUR .........................

Hinweis

Instandsetzung der Kreisstraße K 232
zwischen Vahlde und Stell
(Verstärkung der vorhandenen Fahrbahn)

Die Erneuerung erfolgt in zwei Bauabschnitten:

BA 1 ca. von km 6,700 bis km 7,750 (1.050 m) und
BA 2 ca. von km 7,950 bis km 8,780 (830 m)

Länge: insgesamt ca. 1.880 m,
vorh. Breite: ca. 4,30 m;
Fläche gesamt ca. 8.000 m²

Befestigung des Seitenstreifens neben der zu erstellenden
Fahrnbahn mit Rasenschotter,
bis ca. 0,50 m breit

Die Ausführung der Baumaßnahme ist vom 13.07.2026 bis
24.07.2026 vorgesehen.

Die Bauarbeiten erfolgen unter Vollsperrung.

1.1 Baustelle einrichten und
räumen (Für Titel 1 und 2) USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Psch

Die Baustelleneinrichtung ist für beide Titel in einer Position
anzubieten!

Baustelle einrichten und räumen.
Für die Baustelleneinrichtung, Aufstellen, Vorhalten und
Abbauen der Mannschaftsbuden, Maschinen und Geräte,
Strom- und Wasserversorgung, Wiederherstellung des
ursprünglichen Zustandes der in Anspruch genommenen
Flächen.
// Während der gesamten Bauzeit ist die DIN 18920 - Schutz
von Bäumen - zu beachten!
// Schäden am Stamm, Kronen- und Wurzelbereich werden auf
Kosten des AN baumchirurgisch behoben, ggf. ist Ersatz zu
leisten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Psch

Gesamtpreis [EUR]

................

1.2 Absperrung und Beleuchtung
(Für Titel 1 und 2) USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Psch

Die Verkehrssichrung und Umleitung ist für Titel 1 und 2 in
einer Position anzubieten!

Absperrung und Beleuchtung

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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Absperrung, Beleuchtung und Sicherung der Baustelle nach
den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung. Die RSA und
die ZTV-SA sind Vertragsbestandteil.

Es ist eine Umleitungsbeschilderung der Vollsperrung mit ca. 6
Plantafeln einzukalkulieren.

Die Umleitung erfolgt über die K 212 Richtung Lauenbrück,
weiter auf der K 222 nach Königsmoor zurück auf die K 232.
Die Gegenrichtung erfolgt in entgegengesetzter Richtung.

Sicherung der Baustelle
Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen
Maßnahmen unter voller eigener Verantwortung zu ergreifen.
Die Kennzeichnung und Absperrung der Baustelle hat er nach
den einschlägigen Bestimmungen vorzunehmen. Er haftet für
sämtliche aus der Unterlassung solcher Maßnahmen dem AG
erwachsende unmittelbare und mittelbare Schäden und
verpflichtet sich, den AG von allen gegen diesen etwa
erhobenen Ansprüchen, die auf ungenügender Sicherung der
Baustelle beruhen, in vollem Umfang freizustellen.
Den AG trifft im Verhältnis zum AN keinerlei eigene
Sicherungspflicht, und zwar unbeschränkt der im übrigen
vorbehaltenen Bauleitung.
Die Leitungen und Kanäle (Wasser-, Kanal- und
Gasleitungsrohre sowie Kabel der Stromversorgung und der
Fernmeldeanlagen) hat der AN vorsichtig zu behandeln, so
dass keine Störungen in der Ver- und Entsorgung und keine
Gefahren eintreten können.
Für evtl. Schäden, auch gegenüber Dritten, haftet allein der
AN. Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten genau zu
informieren, wo und in welcher Tiefe Leitungen und Kabel
liegen.

1.3 Absperrschranken aus
Kunststoff als Sicherung USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

Stck

Absperrschranken aus Kunststoff als Sicherung
zur Straße liefern, aufstellen, umsetzen und wieder entfernen.
Kunststoffabsperrschranke n gemäß TL-Absperrschranken,
ZTV-SA.
L = 2,00 m, H = 1,00 m.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stck

Gesamtpreis [EUR]

................

1.4 Absperrschranken vorhalten
pro Tag USt. [%]

19%

Menge

600,00

Einheit

Stck

Absperrschranken vorhalten pro Tag
Absperrschranke der OZ 1.3 vorhalten.
(12 Tage x 50 Stck = 600 Stck )

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stck

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5 Fahrbahnrand beidseitig
freilegen USt. [%]

19%

Menge

1.050,00

Einheit

m

Fahrbahnrand beidseitig freilegen
Fahrbahnrand beidseitig der Fahrbahn freilegen und nach
Einbau Schotterrasengemisch wieder ranziehen.
Ca. 0,50 m Breite und 0,20 m Tiefe.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.6 Schotterrasengemisch liefern
und einbauen USt. [%]

19%

Menge

250,00

Einheit

t

Schotterrasengemisch liefern und einbauen
Schotterrasengemisch (70% Betonrecycling, 30% gesiebter
Mutterboden) zum Andecken der Seitenräume liefern und im
Seitenraum mit Seitenfertiger profilgerecht einbauen.
Abrechnung erfolgt nach Wiegenoten.
Einschließlich Rasensaat (50 g/m²) liefern und einsäen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis [EUR]

................

1.7 Asphalttragdeckschicht aus AC
16 TD LW herstellen USt. [%]

19%

Menge

4.600,00

Einheit

m²

Asphalttragdeckschicht aus AC 16 TD LW herstellen
Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmis chgut
AC 16 TD LW herstellen.
Fläche = Fahrbahn.
B = bis max. ca. 5,00 m. D
Einbaumenge: 175 kg/m².
Einbaudicke: ca. 7 cm im Mittel (durch gerundetes
Fahrbahnprofil).
Bindemittel: 70/100.
Seitliche Abböschungen mit Neigung 2 zu 1 anlegen und
verdichten.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1.
Materialnachweis erfolgt nach Wiegenoten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

1.8 Bitumenemulsion aufsprühen USt. [%]

19%

Menge

4.600,00

Einheit

m²

Bitumenemulsion aufsprühen
Bindemittel C60 BP4-S gem. TL-BE StB 15.
Bindemittelmenge: 300 g/m².
Unterlage vorher reinigen.
Kehrgut geht in Eigentum des AN über und ist ordnungsgemäß
zu entsorgen.
Materialnachweis erfolgt nach Wiegenoten.
Vor Einbau Asphalttragschicht und Asphaltdeckschicht.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

1.9 Abstumpfungsmaßnahmen
durchführen. USt. [%]

19%

Menge

4.600,00

Einheit

m²

Abstumpfungsmaßnahmen durchführen.
Abstumpfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit
duch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen.
Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abstreukörnnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1,0 kg/m².
Maschinell aufstreuen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.10 Schottertragschicht (bis 20cm) USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

t

Schottertragschicht (bis 20 cm)
Schottertragschicht, 0/32, (Recycling-Material) nach ZTV
herstellen.
Einbaudicke 20 cm im verdichteten Zustand.
Toleranz für Sollhöhe +- 2 cm.
Einbau als Verbreiterungsstreifen neben der Asphaltfahrbahn.
Baustoffgemisch: gebrochene Mineralstoffe.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 120 MPa.

Die Mehraufwendungen für das sorgfältige Arbeiten im
Übergangsbereich mit Anpassung an die vorh.
Fahrbahnbereiche sind einzukalkulieren.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis [EUR]

................

1.11 Naht in Asphalttragdeckschicht
herstellen USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

m

Naht in Asphalttragdeckschicht herstellen
Nahtflanke in Asphaltdeckschicht herstellen.
Nahtflanke behandeln.
Längsnaht, Quernähte und Nähte im Brücken- und
Aufweitungsbereich.
Nahtflanke mit einem heiß aufzubringenden,
polymermodifizierten Bitumen volldeckend anstreichen oder
anspritzen.
Menge: 50 g/m je cm Schichtdicke,
Dicke der Schicht: bis 7 cm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

1.12 Bituminöse Befestigung
schneiden, d bis 10 cm USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

m

Bituminöse Befestigung schneiden, d bis 10 cm
Bituminöse Befestigung bis ca. 10 cm dick in mehreren
Einzellängen mit Fugenschneidegerät sauber schneiden,
einschl. evtl. erforderlichem Vorschneiden.
Schnitt senkrecht zur Fahrbahn- oder Radwegoberfläche;
bituminöse Befestigung gänzlich durchschneiden.
Schnitt zum schadlosen Aufbruch bituminöser Befestigung
neben zu erhaltender bituminöser Befestigung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

1.13 Asphalt fräsen - Fahrbahn -
Verwertungsklasse B USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

m²

Asphalt (Verwertungsklasse B) fräsen und Material
aufnehmen.
Anschlusskanten geradlinig auf Frästiefe herstellen
einschließlich der Reinigung der gefrästen Unterlage.
Asphaltdeckschicht.
Frästiefe bis 10,0 cm.
Fläche = Fahrbahn und Übergänge.
Breite der Fläche bis ca. 5,00 m.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................
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Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb
einer 4 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.

Gemäß Bohrkernuntersuchung handelt es sich um Material der
Verwertungsklasse B

1.14 Asphalt (Verwertungsklasse B)
abfahren USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

t

Asphalt (Verwertungsklasse B) abfahren
Asphalt der Verwertungsklasse B aus Position 4.1, laden und
abfahren.
Gemäß Bohrkernuntersuchung handelt es sich um Material der
Verwertungsklasse B.
Abtransport zu einem noch vom Auftraggeber zu benennenden
Unternehmen (Entfernung bis 100 Km)
Der Abtransport des belasteten Materials erfolgt durch den
Auftragnehmer.
Die Kosten für die Entsorgung trägt der Auftraggeber.
Der Nachweis erfolgt über die Wiegenoten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis [EUR]

................

1.15 Informationsblätter für
Bauabschnitt 1 und 2 verteilen USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

Stck

Informationsblätter für Bauabschnitt 1 und 2 verteilen
Infoblätter mit dem Bauablauf und den vorgesehenen
Sperrungen sowie Benennung eines Baustellenverantwortlichn
mit Telefonnummer verfassen und nach Genehmigung durch
den AG an anliegende Haushalte spätestens 7 Tage vor
Baubeginn verteilen. Der AG ist umgehend über die Verteilung
zu informieren.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stck

Gesamtpreis [EUR]

................

2 Titel 2 Erneuerung der K 232 Vahlde - Stell, Teilstück 7,950 - 8,780
Tragdeckschicht

EUR .........................

Hinweis

Baustelleneinrichtung s. Titel 1, Position 1.1

Hinweis

Baustellenabsichrung und Umleitung s. Titel 1, Position 1.2

2.1 Fahrbahnrand freilegen USt. [%]

19%

Menge

850,00

Einheit

m

Fahrbahnrand beidseitig freilegen
Fahrbahnrand beidseitig der Fahrbahn freilegen und nach
Einbau Schotterrasengemisch wieder ranziehen.
Ca. 0,50 m Breite und 0,20 m Tiefe.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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Hinweis

Absperrschranken aus Kunststoff als Sicherung (siehe Titel 1,
Position 1.3)

Hinweis

Absperrschranken vorhalten pro Tag (siehe Titel 1, Position
1.4)

2.2 Schotterrasengemisch liefern
und einbauen USt. [%]

19%

Menge

220,00

Einheit

t

Schotterrasengemisch liefern und einbauen
Schotterrasengemisch (70% Betonrecycling, 30% gesiebter
Mutterboden) zum Andecken der Seitenräume liefern und im
Seitenraum mit Seitenfertiger profilgerecht einbauen.
Abrechnung erfolgt nach Wiegenoten.
Einschließlich Rasensaat (50 g/m²) liefern und einsäen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis [EUR]

................

2.3 Asphalttragdeckschicht aus AC
16 TD LW herstellen USt. [%]

19%

Menge

3.800,00

Einheit

m²

Asphalttragdeckschicht aus AC 16 TD LW herstellen
Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmis chgut
AC 16 TD LW herstellen.
Fläche = Fahrbahn.
B = bis ca. 5,00 m (im Kurvenbereich bis 8,0 m).
Einbaumenge: 175 kg/m².
Einbaudicke: ca. 7 cm im Mittel (durch gerundetes
Fahrbahnprofil).
Bindemittel: 70/100.
Seitliche Abböschungen mit Neigung 2 zu 1 anlegen und
verdichten.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1.
Materialnachweis erfolgt nach Wiegenoten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

2.4 Asphalttragdeckschicht aus AC
16 TD LW im Handeinbau
herstellen

USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

t

Asphalttragdeckschicht aus AC 16 TD LW herstellen
Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmis chgut
AC 16 TD LW herstellen.
Fläche = Zufahrten, Schadstellen, zum Profilausgleich.
Einbau in Handeinbau.
Bindemittel: 50/70.
Materialnachweis erfolgt nach Wiegenoten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis [EUR]

................

2.5 Bitumenemulsion aufsprühen USt. [%]

19%

Menge

3.800,00

Einheit

m²

Bitumenemulsion aufsprühen
Bindemittel C60 BP4-S gem. TL-BE StB 15.
Bindemittelmenge: 300 g/m².
Unterlage vorher reinigen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................
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Kehrgut geht in Eigentum des AN über und ist ordnungsgemäß
zu entsorgen.
Materialnachweis erfolgt nach Wiegenoten.
Vor Einbau Asphalttragschicht und Asphaltdeckschicht.

2.6 Abstumpfungsmaßnahmen
durchführen. USt. [%]

19%

Menge

3.800,00

Einheit

m²

Abstumpfungsmaßnahmen durchführen.
Abstumpfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit
duch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen.
Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abstreukörnnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1,0 kg/m².
Maschinell aufstreuen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

2.7 Schottertragschicht (bis 20cm) USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

t

Schottertragschicht (bis 20 cm)
Schottertragschicht, 0/32, (Recycling-Material) nach ZTV
herstellen.
Einbaudicke 20 cm im verdichteten Zustand.
Toleranz für Sollhöhe +- 2 cm.
Einbau als Verbreiterungsstreifen neben der Asphaltfahrbahn.
Baustoffgemisch: gebrochene Mineralstoffe.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 120 MPa.

Die Mehraufwendungen für das sorgfältige Arbeiten im
Übergangsbereich mit Anpassung an die vorh.
Fahrbahnbereiche sind einzukalkulieren.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis [EUR]

................

2.8 Naht in Asphalttragdeckschicht
herstellen USt. [%]

19%

Menge

30,00

Einheit

m

Naht in Asphalttragdeckschicht herstellen
Nahtflanke in Asphaltdeckschicht herstellen.
Nahtflanke behandeln.
Längsnaht, Quernähte und Nähte im Brücken- und
Aufweitungsbereich.
Nahtflanke mit einem heiß aufzubringenden,
polymermodifizierten Bitumen volldeckend anstreichen oder
anspritzen.
Menge: 50 g/m je cm Schichtdicke,
Dicke der Schicht: bis 7 cm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

2.9 Bituminöse Befestigung
schneiden, d bis 10 cm USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

m

Bituminöse Befestigung schneiden, d bis 10 cm
Bituminöse Befestigung bis ca. 10 cm dick in mehreren

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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Einzellängen mit Fugenschneidegerät sauber schneiden,
einschl. evtl. erforderlichem Vorschneiden.
Schnitt senkrecht zur Fahrbahn- oder Radwegoberfläche;
bituminöse Befestigung gänzlich durchschneiden.
Schnitt zum schadlosen Aufbruch bituminöser Befestigung
neben zu erhaltender bituminöser Befestigung.

2.10 Asphalt fräsen - Fahrbahn -
Verwertungsklasse B USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

m²

Asphalt (Verwertungsklasse B) fräsen und Material
aufnehmen.
Anschlusskanten geradlinig auf Frästiefe herstellen
einschließlich der Reinigung der gefrästen Unterlage.
Asphaltdeckschicht.
Frästiefe bis 10,0 cm.
Fläche = Fahrbahn und Übergänge.
Breite der Fläche ca. 5,00 m.

Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb
einer 4 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.

Gemäß Bohrkernuntersuchung handelt es sich um Material der
Verwertungsklasse B

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

2.11 Asphalt (Verwertungsklasse B)
abfahren USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

t

Asphalt (Verwertungsklasse B) abfahren
Asphalt der Verwertungsklasse B aus Position 4.1, laden und
abfahren.
Gemäß Bohrkernuntersuchung handelt es sich um Material der
Verwertungsklasse B.
Abtransport zu einem noch vom Auftraggeber zu benennenden
Unternehmen (Entfernung bis 100 Km)
Der Abtransport des belasteten Materials erfolgt durch den
Auftragnehmer.
Die Kosten für die Entsorgung trägt der Auftraggeber.
Der Nachweis erfolgt über die Wiegenoten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis [EUR]

................

2.12 Informationsblätter verteilen
(siehe Titel 1, Position 1.15) USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

Stck

Informationsblätter verteilen (siehe Titel 1, Position 1.15)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stck

Gesamtpreis [EUR]

................

ANGEBOTSSUMME(N)
Summe exkl.
Nachlass
(netto) ____________________

Nachlass
(netto) ____________________

____________________

39



Summe inkl.
Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer ____________________

Summe
(brutto) ____________________

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname Größe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG
Ausschreibung (Korrektur) 

29.05.2026 

Verfahren: 72/26/66 - Erneuerung der Kreisstraße 232 (Vahlde - Stell) in 2 Teilabschnitten

EIGNUNGSKRITERIEN
Keine Eignungskriterien festgelegt. 

Kriterienkatalog - 1/1
41



KRITERIENKATALOG
Ausschreibung (Korrektur) 

29.05.2026 

Verfahren: 72/26/66 - Erneuerung der Kreisstraße 232 (Vahlde - Stell) in 2 Teilabschnitten

LEISTUNGSKRITERIEN

Kriterienkatalog - 1/1
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Typ Dateiname Größe MIME-Type
Dateianlage Übersichtskarte 25000 K 232 Vahlde - K 222 (Stell) gesamt.pdf 871,32 KB pdf
Dateianlage AB01168-U-Bericht_LK ROW Süd_K232 Vahlde - Stell_26012026_sig.pdf 7,82 MB pdf
Dateianlage K 232 Vahlde Stell BA 1 + BA 2 2026 Baubeschreibung 2.pdf 158,61 KB pdf
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